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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1978

Norm

ZPO §557 Abs2

Rechtssatz

Wird zwar in den Einwendungen nicht ausdrücklich das Fehlen der Vollmachtsurkunde, aber immerhin die mangelnde

Bevollmächtigung zur wechselrechtlichen Stellvertretung geltend gemacht, so ist damit dem Prozeßgericht die P;icht

auferlegt, nun auch das Fehlen dieses Erfordernisses des Prozeßrechtes wahrzunehmen, den zu unrecht erlassenen

Wechselzahlungsauftrag aufzuheben und die Wechselklage zurückzuweisen.
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